
Anlage 27 
(zu § 80 Abs. 3) 

 
Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung 1)   

EINTRAGUNGSSCHEIN 
 
für das Volksbegehren 

   
Frau/Herr 
 

 Kurzbezeichnung des Gegenstandes des 
Volksbegehrens 
 

Straße, Hausnummer 
 

 Nur gültig für die Gemeinde 
 

Postleitzahl, Ort 
 

 Eintragungsschein Nr. 
 

 
Tag der Geburt 
 

Wohnhaft in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) 2) 

 
 
kann mit diesem Eintragungsschein das vorbezeichnete Volksbegehren dadurch unterstützen, dass nachstehend die 
Unterstützung des Volksbegehrens erklärt und der Eintragungsschein so rechtzeitig der oben genannten Gemeinde-/ 
Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung 1) übersandt wird, dass er dort spätestens am letzten Tag der Eintragungsfrist bis 
18 Uhr eingeht. Wer des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Unterstützung zu 
erklären, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 

 
 
 

(Dienstsiegel) 
 
 

 
 

 
, den 

 
 

 
Eigenhändige Unterschrift 3) 

 
 

   
 
  

Unterstützung des Volksbegehrens 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich das vorbezeichnete Volksbegehren unterstütze. 
  
Ort 
 

 
, den  

Datum  

 
 
der stimmberechtigten Person  
 

Unterschrift 
- oder - 

 
der Hilfsperson � 

Vor- und Familienname 
 

 Vor- und Familienname 
 

 
  

Versicherung an Eides statt � 
 
Ich versichere gegenüber der Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung � an Eides statt, dass ich die Erklärung 
der Unterstützung des Volksbegehrens persönlich  - als Hilfsperson gemäß dem erklärten Willen der stimmberechtigten 
Person - abgegeben habe. 
 
Ort 
 

 
, den  

Datum  

 
der stimmberechtigten Person 

Unterschrift 
- oder - 

 
der Hilfsperson � 
 

Vor- und Familienname 
 

 Vor- und Familienname 
 

   
Weitere Angaben bitte in Druckschrift 
 

  Vor- und Familienname 
 

   
wohnhaft in 
 

  Straße, Hausnummer 
 

  Postleitzahl, Ort 
 

Erläuterungen: 
 � Die Unterschrift der Hilfsperson ist dann erforderlich, wenn sie für die stimmberechtigte Person die Unterstützung des 

Volksbegehrens erklärt.  
�  Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen.  
�  Nicht Zutreffendes streichen. 

    
 

 

1) Nicht Zutreffendes streichen. 
2) Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt. 
3) Bei Erteilung des Eintragungsscheines im automatisierten Verfahren kann anstelle der eigenhändigen Unterschrift der Name der beauftragten Person ausgedruckt werden. 
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